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(1) Die Union stattet sich mit den erforderli-

chen Mitteln aus, um ihre Ziele erreichen

und ihre Politiken durchführen zu können.

(1)     Die Union stattet sich mit den erforderli-

chen Mitteln aus, um ihre Ziele erreichen

und ihre Politiken durchführen zu können.

(3) Die Obergrenze für die Finanzmittel der

Union wird in einem Europäischen Gesetz

des Rates festgelegt, durch das auch neue

Mittelkategorien eingeführt und bestehen-

de Kategorien abgeschafft werden können.

Dieses Gesetz tritt erst nach Zustimmung

der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren

jeweiligen Verfassungsbestimmungen in

Kraft. Der Rat beschließt einstimmig nach

Anhörung des Europäischen Parlaments.

(3) Die Obergrenze für die Finanzmittel der

Union werden in einem Europäischen Ge-

setz des Rates festgelegt, durch das auch

neue Mittelkategorien eingeführt und be-

stehende Kategorien abgeschafft werden

können. Dieses Gesetz tritt erst nach Zu-

stimmung der Mitgliedstaaten im Einklang

mit ihren jeweiligen Verfassungsbestim-

mungen in Kraft. Der Rat beschließt ein-

stimmig nach Anhörung des Europäischen

Parlaments.

(4) Die Modalitäten der Finanzmittel der Uni-

on werden in einem Europäischen Gesetz

des Rates geregelt. Der Rat beschließt nach

Zustimmung des Parlaments.

(4)     Die Modalitäten der Finanzmittel der Uni-

on werden in einem Europäischen Gesetz

des Rates geregelt. Der Rat beschließt nach

Zustimmung des Parlaments.

Begründung:

Abs. 1

Die Aufnahme dieser Formulierung in die Vorschriften über die Finanzen der Union kann zu einer

versteckten Finanzmittelkompetenz der Union führen, die nicht gewollt ist.



Abs. 3 und 4

Am Erfordernis der Einstimmigkeit für den gesamten Eigenmittelbeschluss (künftig: Eigenmittel-

gesetz) im Rat und der Ratifikation in den Mitgliedstaaten muss festgehalten werden. Nur so

können die finanziellen Belastungen für die einzelnen Mitgliedstaaten berechenbar bleiben. Die Fi-

nanzierung der EU wäre in jedem Fall gewährleistet, da der Eigenmittelbeschluss bis zu seiner Ab-

lösung durch einen geänderten Beschluss in Kraft bleibt.

Eine Finanzierung durch eine EU-Steuer oder eine Ermächtigung hierzu ist abzulehnen.


